
Hinweis bei einer Matchmeldung an amtliche Labore: 

„Bitte beachten Sie: Die Match-Meldungen erfolgen seit dem 01.01.2025 ausschließlich an Sie als 

einsendendes Labor des Isolats/der Sequenz entsprechend den Empfehlungen der LAV-AG „Fleisch- 

und Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft“ (AFFL) 
(siehe AFFL-Umlaufbeschluss zum „Konzept für einen länderübergreifenden Informationsaustausch 
bei lebensmittelbedingten Ausbrüchen und sektorübergreifenden WGS-Clustern“ zu TOP 5.2 der 44. 

AFFL-Sitzung am 03./04.12.2024). Bitte leiten Sie diese Information an die für Sie/Ihr Bundesland 

zuständige „Koordinierungsstelle für Kommunikation zu lebensmittelbedingten Ausbrüchen und 

sektorübergreifenden WGS-Clustern“ bzw. Ihrer obersten Landesbehörde weiter.“ 


